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RegieruiigsratsverhandhmgeB
(Mitgeteilt zur Sitzung vom 22. Januar.

Dem Grossen Rat wird die Bewilligung eines Bei-
trages von 20 000 Fr. für die L a w i n e n -G e s c h ä -
d i g t e n beantragt.

Die vom Finanzdepartement vorgelegten Ratschlags-
entwürfe betreffend den Verkauf der Liegenschaft
Alemanneneasse 107 und betreffend den Abtausch und
Kauf von Terrain im Banne Binningen und der vom
Polizeideoartement unterbreitete Berichtsentwurf zum
Anzug A. Breitenmoser und Konsorten betreffend Ent-
lastung der Falknerstrasse vom Fahrzeugverkehr
werden zur Weiterleitune an den Grossen Rat geneh-
migt.

Den vom Baudepartement vorgelegten Entwürfen
zu den Ratschlägen betreffend den Verkauf eines
Landabschnittes an der Heuwage und betreffend den
Erwerb der Liegenschaft Claraolatz l sowie den Ent-
wurf der zuständigen Departemente zur' Beantwor-
tung der Kleinen Anfrage P. Dürrenmatt betreffend
Obligatorisch-Erklärung der Benützung des Fussgän-
gerweges gleichlaufend zur Strasse Eglisee—Riehen
durch die Radfahrer an Werktagen wird ebenfalls die
Genehmigung zur Weiterleitung an den Grossen Rat
erteilt.

Dem Sanitätsdenartement wird der erforderliche
Kredit zur Legung einer Speiseleitung für regulierten
Drehstrom 6000 Volt im Claragraben bewilligt.

Kleine Basier  Chronik
Llegenschaftskauf für  die neue Grossbasler

Brückenverbindung.
Als Verbindung zwischen der im Bau befindlichen

St. Albanbrücke und dem Ostplateau der Stadt ist
die L i e s t a l e r s t r a s se projektiert, die bei der
Liegenschaft Nr. 156 in die Z ü r c h e r s t r a s se
einmünden soll. Aus diesem Grunde beantragt die
Regierung dem Grossen Rat den Ankauf dieser Lie-
genschaft. Bei einem Quadratmeterpreis von 80 Fr.
beträgt der Kaufpreis 125 000 Fr., was vom Regie-
rungsrat als angemessen bezeichnet wird. Der Antritt
der Liegenschaft ist auf den 1. April dieses Jahres
vorgesehen, auf welchen Zeitpunkt vorsorglicherweise
auch die bestehenden Mietverträge gekündigt wur-
den, damit dem Bau der Liestalerstrasse nichts ent-
gegensteht.
«Vereinigung freier  Staatsbürger» gegen Amtsdauer-

verlängerung.
Ag. Die «Vereinigung freier Staatsbürger» hat zu

der vom Grossen Rat beschlossenen Verlängerung sei-
ner Amtsdauer von drei auf vier Jahre Stellung ge-
nommen. Sie hat beschlossen, die beabsichtigte Amts-
dauerverlängerung bei Vorlage einer entsprechenden
Gesetzesänderung zu b e k ä m p f e n, ohne heute
schon den bezüglichen Grossratsbeschluss durch ein
Referendum vor das Volk zu bringen.

«Basler  Juristische Mitteilungen» Nr. 1.
*  Soeben ist Nr. l der neugeschaffenen, vom B a s -

ler J u r i s t e n v e r e in herausgegebenen «Basler
Juristischen Mitteilungen» erschienen. Dieses von
Staatsanwalt Dr. E. Fischli, Muttenz, Prof. Dr. K.
Spiro, Basel, und Dr. A. Bietenholz, Basel, redigierte
«Organ für Gesetzgebung und Rechtspflege der Kan-
tone Basel-Stadt und Basel-Landschaft» will — wie
im Vorwort gesagt wird — seine Leser in erster
Linie laufend über wichtige Urteile baslerischer Ge-
richte aller Instanzen orientieren wie auch über juri-
stisch interessante Entscheide und Verfügungen von
Verwaltungsbehörden. Neben der Uebersicht über die
Gerichtspraxis wird die Zeitschrift kleine Abhandlun-
gen und MitteUung über konkrete, aktuelle Fragen

ASEL
Vor dem Entscheid der  Basler  Frauen

hk. Heute in vier Wochen, am 20. und am 21.
Februar 1954, werden die Stimmlokale des Kan-
tons Basel-Stadt erstmals in der Geschichte un-
seres Stadtstaates für die Frauen geöffnet sein:
Zur Stimmabgabe bei der Bas ler F r a u e n-
b e f r a g u n g. Dem am 26. März letzten Jahres
mit 75 gegen 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen gefass-
ten Beschluss des Grossen Rates entsprechend,
wird damit den in unserm Kanton wohnhaften
volljährigen Schweizerbürgerinnen die Möglichkeit
geboten, sich in geheimer Abstimmung darüber
auszusprechen, ob sie die Einführung des
F r a u e n s t i m m r e c h t es wünschen. Nicht
stimmberechtigt sind dabei Bürgerinnen anderer
Kantone, die weniger als drei Monate in Basel nie-
dergelassen sind, oder durch Heirat zu Schweizer-
bürgerinnen gewordene Frauen, welche nicht min-
destens drei Jahre dauernd in der Schweiz ansäs-
sig sind.

Nach Genf ist B a s e l - S t a dt der zwe i te
s c h w e i z e r i s c he K a n t o n, der eine Befra-
gung der Frauen über ihr Stimmrecht durchführt.
In G e n f haben sich am 30. November 1952 rund
58 Prozent der weiblichen Stimmberechtigten an
die Urnen begeben; 35 133 Frauen haben sich dabei
für und 6346 gegen die Zuerteilung der politischen
Rechte ausgesprochen. Die M ä n n er des Kantons
Genf haben als entscheidende Instanz freilich am
7. Juni 1953 mit 17 967 Nein gegen 13 419 Ja die
Verwerfung des Frauenstimmrechtes beschlossen,
zum viertennjal in den Annalen ihres Kantons.

In vier Wochen nun Basel. Wie wird der Ur-
nenentscheid in dieser Streitfrage bei uns ausfal-
len? Wird es an den Ufern des Rheines anders
herauskommen als an jenen der Rhone? Wie wer-
den die Basler Frauen stimmen? Und wie werden
dann die Basler Männer befinden, wenn gemäss
der Forderung im Grossen Rat eingereichten An-
zugs «im Falle eines positiven Ausgangs der
Frauenbefragung der Entscheid über die Einfüh-
rung des Frauenstimmrechtes und des aktiven
und passiven Frauenwahlrechtes» ihnen anheim-
gestellt ist? — Das sind Fragen, die zurzeit man-
ches Frauen- und manches Männerherz bewegen.
Die A n t w o rt darauf aber kann erst die Zukunft
bringen.

Wenn heute an dieser Stelle von der Basler
Frauenbefragung gesprochen wird, so geschieht
dies nicht, um für oder wider das Frauenstimm-
recht Stellung zu nehmen. Wir sind der Ueber-
zeugung, dass es jetzt vor allem die F rauen
selbst sind, die ihre Auffassung äussern sollen.
Sie werden in vier Wochen zur Urne schreiten,
und sie sollen in der Diskussion, die wir vom heu-
tigen Tage an in den «Basler Nachrichten» frei-
geben, zum Wort kommen, vielleicht nicht aus-
schliesslich, aber doch in erster Linie.

Von uns aus nur dies: Es gibt Gründe für
und Gründe gegen das Frauenstimmrecht. Und
das sowohl vom Standpunkt der Frauen als auch
von jenem der Männer ads, in politischer wie auch
in unpolitischer Beurteilung. Fanatismus ist we-
der hier noch dort am Platz. Es ist ein Unrecht,

wenn das Postulat der politischen Frauenrechte
unter Hinweis auf die häuslichen Pflichten der
Frau blind abgelehnt wird, und es ist ein nicht
kleineres Unrecht, eine Gegnerin dieser Forde-
rung als «Verräterin am weiblichen Geschlecht»
hinzustellen. In den Spalten unserer Zeitung sol-
len b e i de A u f f a s s u n g en vertreten werden
können. Ohne Gehässigkeit und ohne Ressenti-
ments soll in den kommenden vier Wochen hier
o f f en d i s k u t i e rt werden, um eine Mei-
nungsklärung zu erreichen bei den Leserinnen und
auch bei den Lesern der «Basler Nachrichten».
Nicht nur die in verschiedenen Vereinigungen zu-
sammengefassten Befürworterinnen, sondern ge-
rade auch die nicht organisierten Frauen, die Haus-
frauen und die Berufstätigen, die Alleinstehenden
und die Verheirateten, die jüngere und die ältere
Generation, sie a l le sollen hier ihre Meinung sa-
gen können. Denn nur aus der freien Aussprache

kann der freie und abgewogene, der gerechte
E n t s c h e id herauswachsen.

Nun also haben die Basler Frauen das Wort, für
vier Wochen in der Zeitung und dann an der Urne.
Das letzte Wort wird allerdings auch diesmal wie-
der bei den M ä n n e rn liegen, bei den baselstädti-
schen Stimmberechtigten, die in ihrer Mehrheit die
Einführung des Frauenstimmrechtes bisher drei-
mal abgelehnt haben. Es ist demnach nur ein
k o n s u l t a t i v er En tsche id, den die Basler
Frauen am 20. und 21. Februar zu treffen haben.
Trotzdem kein belangloser Entscheid. Denn eine
ablehnende Mehrheit müsste, und eine schwache
Stimmbeteiligung oder auch eine nur geringe Ja-
Mehrheit könnten die Männerabstimmung über die
Einführung des Frauenstimmrechtes aussichtslos
für die Frauen machen und damit die Verwirk-
lichung dieses Postulates auf Jahre und Jahr-
zehnte hinaus vereiteln.

Deshalb ist es w i c h t i g, wie die Basler Frauen
in vier Wochen stimmen werden. Deshalb ist es
keine bedeutungslose Meinungsäusserung, sondern
vielmehr e ine ins Gewicht f a l l e n de
Kundgebung, wenn am 20. und 21. Februar
1954 in den baselstädtischen Stimmlokalen der
Entscheid der Basler Frauen getroffen wird.

Stimmen zur  Frauenbefragung
Appell an die Kameradschaft der  Frauen

Das ist die ganz bestimmte Hoffnung der Basler
Befürworterinnen: dass am 20./21. Februar 1954 mög-
lichst viele Frauen — hoffentlich eine gleich grosse
Zahl wie im November 1952 in Genf — zur Urne ge-
hen und mit ihrem Ja den Willen zum Frauenstimm-
recht bekunden werden. Und die zweite bestimmte
Hoffnung ist die: dass sich in der darauffolgenden
Männerabstimmung die Basler Männer überlegener
zeigen als ihre Genfer Miteidgenossen (von denen im
Juni 1953 17 967 Nein stimmten, obwohl 35 972 Gen-
ferinnen zum Frauenstimmrecht Ja gesagt hatten).
Die Baslerinnen erwarten, dass die Basler Kantonsver-
fassung nun endlich so revidiert werde, wie es dem
Geist der Zeit und hauptsächlich der guten schweize-
rischen1 Tradition von Freiheit und Recht entspricht.

Die bevorstehende Frauenbefragung gibt nun also
die Gelegenheit, in schöner Kameradschaft für eine
Sache zu demonstrieren, die uns Frauen alle gleicher-
weise angeht. Am 20./21. Februar 1954 öffnet der
Staat für uns die Stimmlokale zu den genau gleichen
Bedingungen, wie sie jeweilen den stimmberechtigten
Männern offen stehen. Für Kranke und Gebrechliche
gelten die gleichen Erleichterungen — sie können vom
Bett aus stimmen, wenn sie es dem Kontrollbureau
rechtzeitig mitteilen —, und jene Frauen, die aus
irgendeinem Grunde weder am Samstagnachmittag
noch am Sonntagmorgen das Stimmlokal aufsuchen
können, haben die Möglichkeit, am Bahnhof und im
Rathaus von morgens 6 Uhr an ihre Stimme abzuge-
hen.

Der äussere würdige Rahme« ist also vom Staat
gestellt, und man darf sagen, dass somit das zukünf-
tige Schicksal der Baslerinnen in ihren eigenen Hän-
den liegt. Denn was immer man auch sagen mag ge-
gen eine Frauenbefragung, die ohne sofortige recht-
liche Folgen ist, — es steht doch zweifellos fest, dass
eine Frauendemonstration ihre psychologische Wir-
kung auf die Männerwelt hat und damit Wege öffnen
wird.

Es wird einiges gewonnen sein, wenn die Schweiz
endlich den Schritt zum allgemeinen Erwachsenen-
stimmrecht getan hat und damit in die Reihe der mo-
dernen Demokratien aufgerückt ist, wohin sie schon
längst gehört. Und dass die Zeit zu diesem Schritt —
trotz diverser Gegnerschaft — nun auch für uns ge-

kommen ist, lässt sich mit gutem Gewissen nicht mehr
bestreiten.

Aber da wir nicht im Schlaraffenland leben, wo
einem die gebratenen Tauben in den Murtd fliegen,
heisst es, sich wehren, sich zusammenschliessen und
für eine Weile die Sonderinteressen zu Gunsten eines
gemeinsamen Zieles hintansetzen.

Es ist bei uns Mode, den Begriff der Frauensoli-
darität zu bezweifeln, und so zu tun, als sei Kame-
radschaft eine Eigenschaft, die mir den Männern in
die Wiege gelegt wird. Die Männerkameradschaft ist
tatsächlich etwas Schönes. Es wird nicht viele Frauen
geben, denen sie nicht schon in irgendeiner Form
begegnet ist, und die sich dann ein wenig ausgeschlos-
sen vorkamen. Sicher ist auch das Erlebnis der Ka-
meradschaft der Hauptgrund, warum die Geschichten
aus dem Militärdienst zum Repertoire jedes ehemali-
gen Soldaten gehören und Glück auf Gesichter zau-
bern, die doch eigentlich in der Erinnerung an die
grossen Strapazen" gar nicht so erfreut aussehen soll-
ten.

Wir Frauen stehen noch in einer ändern sozialen
Situation als die Männer. Mehr und mehr treten wir
aber aus unserer ungewollten Isolierung heraus und
finden uns in gemeinsamen Interessen.

Lohnt es sich aber, zu Gunsten des Frauenstimm-
rechts an die K a m e r a d s c h a ft zu appellieren?
Oder habert vielleicht doch jene recht, die so krampf-
haft behaupten, Politik und hauptsächlich schweize-
rische Politik sei einzig Sache der Männer?

Die Gegner des Frauenstimmrechts urteilen einse_i-
tig und übersehen das Wesentliche: dass Politik in
der Demokratie Sache des Volkes ist und zum Volk
Männer und Frauen gehören. Durch den Uebergang
vom Männerstimmrecht zum Erwachsenenstimmrecht
wird keine Unruhe in die Schweiz gebracht werden.
Denn das Frauenstimmrecht wird an keine Fremde,
sondern an Schweizerinnen verliehen. Politisch be-
trachtet ist also die Einführung des Frauenstimm-
rechts zwar bedeutungsvoll, aber nicht beunruhigend.

Für uns Frauen aber — und das geht nun wirklich
alle an — wird es sehr wesentlich sein, psychologisch
und politisch gesehen, dass wir in einem Lande leben,
das die Qualität des Burgers nicht mehr vom Ge-
schlecht abhängig macht. -y-


